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Sitzung des Ausschusses für Medien, digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
am 23. Januar 2020 

hier: TOP 7: ;,Facebook für Kommunen , Ministerien und Behörden" 
Antrag nach§ 76 Abs. 2 GOLT, Fraktion der CDU, Vorlage 17/5985 

Sehr geehrter Herr stv. Vorsitzender, 

wie in der letzten Sitzung des Ausschusses für Medien, digitale Infrastruktur und 

Netzpolitik vereinbart, sende ich Ihnen und den Mitgliedern des Ausschusses meinen 

Sprechvermerk zu Tagesordnungspunkt 7: 

Die enorme Bedeutung von sozialen Netzwerken ist uns allen hier bewusst. Social 

Media sind zu einer Massenanwendung geworden. Mehr als 90 Prozent der 

Bevölkerung ab 14 Jahren sind laut ARD/ZDF-Online-Studie 2019 regelmäßig online. 

Auch in Zeiten eines veränderten Mediennutzungsverhalten müssen und wollen wir als 

Landesregierung unserer Informationspflicht weiterhin nachkommen. Die Bürgerinnen 

und Bürger haben einen Anspruch darauf, sich umfassend über staatliches Handeln 

informieren zu können. Daher hat die Landesregierung ihrerseits den Anspruch , 

Bürgerinnen und Bürger jeden Alters umfassend über ihre Alltagsarbeit zu informieren . 
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Dazu haben wir die Regierungskommunikation von der Medienarbeit auf die digitale 

Kommunikation auf Social-Media-Plattformen erweitert und auf eine breitere Basis 

gestellt. Dieses Angebot erfolgt crossmedial, um . möglichst viele Bürgerinnen und 

Bürger zu erreichen. 

Ich persönlich halte staatliche Quellen in Zeiten von Fake News und 

Desinformationskampagnen auf den Social-Media-Plattformen für essentiell wichtig. 

Sie leisten einen Beitrag zur staatlichen Transparenz und Bürgernähe. Besonders die 

Twitter-Accounts der Polizei schaffen es, bei Verbrechen oder Anschlägen in einer sich 

rasch aufheizenden Stimmung Fakten sowie wertvolle Hinweise zur Gefahrenabwehr 

zu vermitteln . 

Gleichzeitig ist ein wirksamer Datenschutz ist für die Landesregierung sehr wichtig. 

Die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des 

Bundesverwaltungsgerichts geben daher Anlass, die Nutzung der Facebook-Fanpages 

datenschutzrechtlich zu prüfen. Die Rechtsprechung von EuGH und BVerwG betrifft 

zwar die Rechtslage vor Inkrafttreten der DSGVO, die Aussagen der Urteile sind jedoch 

im Grundsatz weiterhin anwendbar. 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 5. Juni 2018 in der Rechtssache 

C-210/16 (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein ./. 

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH) entschieden, dass neben Facebook 

auch der Betreiber einer Facebook-Fanpage als für die Datenverarbeitung 

Verantwortlicher angesehen werden könnte. 

Das BVerwG fasst die Begründung des Urteils so zusammen: 

„Der EuGH stützt sich maßgeblich auf die Erwägung, dass der Betreiber einer auf 

Facebook unterhaltenen Fanpage mit der Einrichtung einer solchen Seite Facebook die 

Möglichkeit gibt, auf dem Computer oder jedem anderen Gerät der Person, die seine 

Fanpage besucht hat, Cookies zu platzieren, unabhängig davon, ob diese Person über 

ein Facebook-Konto verfügt. Damit leistet der Betreiber einen maßgeblichen Beitrag zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten der . Besucher der Fanpage. Hinzu kommt, 

dass die von Facebook aus den Daten erstellten anonymen Besucherstatistiken dem 

Betreiber ganz allgemein ermöglichen, sein Informationsangebot so zielgerichtet wie 

möglich zu gestalten." 
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Folge der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist nach der nun geltenden 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) insbesondere, dass der Fanpage-Betreiber 

und Facebook eine Vereinbarung gemäß Art. 26 DSGVO abzuschließen haben, aus 

der auch hervorgeht, wer welchen Informationspflichten gegenüber den Nutzerinnen 

und Nutzern nachkommen muss. Facebook gab im September 2018 eine „Seiten

lnsights-Ergänzung bezüglich des Verantwortlichen" heraus, die der DSGVO aus Sicht 

der Datenschutzbeauftragten jedoch nicht genügte. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 11 . September 2019 

(Rechtssache 6 C 15.18) - nach alter Rechtslage - entschieden, dass der Betreiber 

einer Facebook-Fanpage als gemeinsam Verantwortlicher auch potentieller Adressat 

einer Anordnung nach§ 38 Abs. 5 BDSG a.F. sein kann. 

Die Landesregierung prüft derzeit die Konsequenzen, die sich aus der genannten 

Rechtsprechung ergeben , und insbesondere die Frage, inwieweit ihr Social-Media

Angebot den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entspricht. Diese Frage 

ist nicht trivial. Die Prüfung wird aufgrund der Komplexität der Materie noch einige Zeit 

in Anspruch nehmen. Zum heutigen Zeitpunkt kann ich Ihnen - über das Gesagte 

hinaus - noch keine abschließende rechtliche Bewertung durch die Landesregierung 

mitteilen. 

Klar ist: Unser Ziel ist es, mit Datenschützern und Plattformbetreibern gemeinsam eine 

verhältnismäßige Lösung zu finden , die Behörden in Rheinland-Pfalz einen 

rechtssicheren Betrieb ihre Facebook-Auftritt ermöglicht und gleichzeitig eine wirksame 

Durchsetzung des Datenschutzes sicherstellt. 

Um Informationspflicht und Datenschutz in Einklang zu halten , ist die Landesregierung 

bezüglich ihrer Social-Media-Kommunikation fortwährend im Austausch mit dem 

Beauftragten des Landes für Datenschutz und Informationsfreiheit. Gerne informiere ich 

in diesem Kreis, wenn hier weitere Ergebnisse vorliegen. 

Solange die Gespräche mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und die Umsetzung 

etwaiger notwendiger Maßnahmen andauern, werden wir wie auch das 

Bundespresseamt und fast alle übrigen Landesregierungen (z.B. NRW und Hessen) die 

Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin auch über unsere Fanpages informieren und 

auch anderen Behörden keine Abschaltung empfehlen. 
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Seit seiner Aufstellung sind wir bestrebt, den derzeit noch gültigen Handlungsrahmen 

des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten umzusetzen. So kommen wir 

unseren Hinweispflichten durch die Veröffentlichung der darin vorgesehenen 

Datenschutzerklärung nach. Vor allem stellen wir sicher, dass Bürgerinnen und Bürger 

weiter die Wahl haben, ob sie über soziale Plattformen oder klassische Kanäle wie 

Website, E-Mail, Brief oder Telefon mit der jeweiligen Einrichtung oder Behörde 

kommunizieren wollen . Durch dieses Cross-Media-Gebot ist kein Bürger und keine 

Bürgerin gezwungen, soziale Netzwerke zu nutzen und persönliche Daten zu 

übermitteln, um relevante Informationen nur dort zu finden. 

Die einzelnen Accounts der Ministerinnen und Minister sind keine Accounts der 

Landesregierung , sodass es mir nicht zusteht mich zu diesen zu äußern . 

Sie hatten in dem Berichtsantrag nach der Handhabung durch andere Bundesländer 

gefragt. Eine Umfrage hat ergeben, dass auch in den anderen Ländern noch keine 

abschließenden Entscheidungen getroffen wurden . Wir streben eine gemeinsame 

Lösung mit den anderen Bundesländern und der Bundesregierung an. 
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